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daß er nicht in der Lage war, das Kloster vor den Lenzburgern zu schüt­
zen. Nun fand man auf einem Rechtstag zu Othmarsingen bei Lenzburg 
zu einer pragmatischen Rechtsgestaltung zurück. Richwin wurde von Graf 
Werner mit Grundbesitz abgefunden, auf daß er ihm die Vogtei wieder 
überließ399. Aber auch die Lenzburger und die übrigen anwartsberechtig­
ten Verwandten wurden abgefunden und verzichteten für sich und ihre 
Nachkommen auf das Senioratsrecht an der Vogtei.

Dies ist dem sogenannten Testament Bischof Werners zu entnehmen, 
einer Fälschung aus dem ersten Viertel des 12. Jahrhunderts, die sich als 
Original ausgibt, in die die Neuregelung des Vogteirechtes eingearbeitet 
wurde400: Das Recht auf die Vogtei wurde auf die Nachkommenschaft 
Graf Werners beschränkt, dem Herrn der Habsburg. Damit schieden auch 
die Nachkommen seiner Schwester Richenza aus. Der Abt sollte den je­
weils Ältesten aus der Habsburg-Linie zum Vogt bestellen. Damit war 
man wieder zum Seniorat zurückgekehrt. Sollte der Vogt jedoch trotz 
dreimaliger Abmahnung das Kloster weiterhin bedrücken, so konnte ihn 
der Abt abberufen und einen anderen Angehörigen des auf der Habsburg 
sitzenden Geschlechts bestellen. Starb der Mannesstamm aus, so sollte die 
Erbin der Habsburg auch die Muri-Vogtei empfangen.

Durch dieses Intermezzo mit dem Vogtwahlrecht lernen wir zwei wei­
tere Nachkommen von Graf Landold und Liutgard kennen: Lütolf von 
Regensburg und Richwin von Rüßegg; denn nur als deren Nachkommen 
kamen sie als Vögte von Muri rechtlich überhaupt in Betracht. Beide wa­
ren Söhne von Schwestern der Habsburger-Brüder Radbot, Rudolf und 
Werner, die eine verheiratet mit Otto von Regensburg, dem Sohn Li­
utolds von Mömpelgard und Willibirgs von Wülflingen401, die andere 
verheiratet mit einem Herrn, der sich nach ihrem Erbe Rüßegg nannte. 
Lütolf von Regensburg fiel 1088 zusammen mit seinem Sohn Kuno im 
Kampf gegen den Abt von St. Gallen402. Sein in den Acta Murensia ge­
nannter gleichnamiger Sohn stiftete 1130 das Nonnenkloster Fahr secun­
dum regulam et ordinem sanctimonialium in Murensi vel Peraugensi Berau 
im Schwarzwald) cenobio deo servientium403. Und auch die Vogtei über Fahr
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